
Gemeinde Altenkirchen  
 

 
Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Altenkirchen  

vom 11.12.2024 

 
Top 6.3 Billigung der Kalkulation zur Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in 

der Gemeinde Altenkirchen           GV 004.08.022/24 
  

 
Beschluss: 

Gemäß § 22 Abs.3 Nr.11 der der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) i. d. F. d. Bek. vom 13.Juli 2011 (GVOBI.M-V S.777) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) i.d.F.d.Bek. vom 12. April 2005 (GVOBI. M¬V Nr.7 
S.146) und aus Gründen der Rechtssicherheit billigt die Gemeindevertretung der Gemeinde Al-
tenkirchen die beiliegende Kalkulation der Kurabgabe sowie folgende Abgabesätze.  
 
Die Kurabgabe wird vom 01.01. bis zum 31.12. eines jeden Jahres erhoben. Der Erhebungs-
zeitraum wird in eine Hauptsaison (01.05 bis 31.10) und eine Nebensaison (01.01. bis 30.04, 
sowie 1.11 bis 31.12) aufgeteilt. 
 
Die Kurabgabe beträgt für jeden Tag, an dem sich der Kurabgabepflichtige im Erhebungsgebiet 
aufhält: 
 

  Vollzahler Ermäßigte 
Hauptsaison 1,50 € 1,00 € 
Nebensaison 1,00 € 0,50 € 
Jahreskurabgabe 40,00 € 25,00 € 

 
 
Ausgeschlossen ist/sind:  

Abstimmungsergebnisse  
anwesend ja  nein Enthaltung ausgeschl.* 

 7 7 0 0 0 
* Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot Aufgrund des § 24 der KV M-V 

 

 
 


